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§ 1 Geltung 
 
(1) Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten 
für alle Geschäftsbeziehungen der Griesmayr electronic GmbH (nach-
folgend: "Lieferer") mit unseren Kunden (nachfolgend: „Besteller“). Die 
AGB gelten nur, wenn der Besteller Unternehmer (§ 14 BGB), eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist. 
 
(2) Diese AGB sind Bestandteil aller Verträge, die der Lieferer mit den 
Bestellern über die von ihm angebotenen Lieferungen oder Leistungen 
schließt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen 
oder Angebote an den Besteller, selbst wenn sie nicht nochmals ge-
sondert vereinbart werden. 
 
(3) Geschäftsbedingungen des Bestellers oder Dritter finden keine 
Anwendung, auch wenn der Lieferer ihrer Geltung im Einzelfall nicht 
gesondert widerspricht. Selbst wenn der Lieferer auf ein Schreiben 
Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des Bestellers oder eines 
Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis 
mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen. 
 
 
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 
 
(1) Alle Angebote des Lieferers sind freibleibend und unverbindlich, 
sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder 
eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Bestellungen oder Aufträge 
kann der Lieferer innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang anneh-
men. 
 
An als verbindlich gekennzeichnete Preisangaben in Angeboten hält 
sich der Lieferer dreißig (30) Tage ab dem Angebotsdatum gebunden. 
 
(2) Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen Lieferer und 
Besteller ist der schriftlich geschlossene Liefervertrag, einschließlich 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dieser gibt alle Abreden 
zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig 
wieder. Mündliche Zusagen des Lieferers vor Abschluss dieses Vertra-
ges sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der Vertrags-
parteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich 
nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgel-
ten. 
 
(3) Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen 
einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
 
(4) Angaben des Lieferers zum Gegenstand der Lieferung oder Leis-
tung (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen 
und sonstige technische Leistungsdaten) sowie die Darstellungen 
desselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd 
maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgese-
henen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind 
keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen 
oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche 
Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschrif-
ten erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die 
Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit 
sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht 
beeinträchtigen. 
 
(5) Der Lieferer behält sich das Eigentum oder Urheberrecht an allen 
von ihm abgegebenen Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie 
dem Besteller zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, 
Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und 
anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Besteller darf diese Ge-
genstände ohne ausdrückliche Zustimmung des Lieferers weder als 
solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben, 
selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf Verlan-
gen des Lieferers diese Gegenstände vollständig an diesen zurückzu-
geben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm 
im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder 
wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. 
 
 

 
§ 3 Preise, Lizenzen und Zahlung 
 
(1) Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten 
Leistungs- und Lieferumfang. Mehr- bzw. Sonderleistungen oder Zu-
satzlizenzen werden gesondert berechnet. Die Preise verstehen sich in 
EURO ab Lager zuzüglich Verpackung, der gesetzlichen Mehr-
wertsteuer, bei Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren und anderer 
öffentlicher Abgaben. 
 
(2) Für die Lieferung und Bereitstellung von Software wird dem Bestel-
ler das nicht ausschließliche und nicht übertragbare Recht, die Soft-
ware auf einem Arbeitsplatz bzw. Arbeitsgerät zu installieren, einge-
räumt. Die Installation auf weiteren Arbeitsplätzen bzw. Arbeitsgeräten 
ist zusätzlich, ggf. mit einem Abschlag, zu vergüten, wobei die Einzel-
heiten der Liefer- bzw. Bereitstellungsvertrag regelt. Die Lizenz für den 
Gebrauch der Software ist an das Einverständnis des Bestellers mit 
allen Bestimmungen des zugrundeliegenden Liefer- bzw. Bereitstel-
lungsvertrages, insbesondere die vollständige Zahlung der vereinbarten 
Vergütung, gebunden. Die Software ist durch das deutsche Urheberge-
setz sowie internationale Verträge geschützt. Der Besteller erkennt an, 
dass ihm kein Recht auf das geistige Eigentum an der Software über-
tragen wird. Der Besteller erkennt weiterhin an, dass außer in dem der 
Lieferung bzw. Bereitstellung zugrundeliegenden Vertrag und in diesen 
Geschäftsbedingungen ausschließlich angegebenen Rechten keinerlei 
Rechte an der Software erworben werden. Der Besteller verpflichtet 
sich, keinerlei Versuche zu unternehmen, die Software oder Teile der 
Software zu dekompilieren, zu modifizieren, zu übertragen oder zu 
disassemblieren. 
 
(3) Rechnungsbeträge sind innerhalb von dreißig (30) Tagen ohne 
jeden Abzug zu bezahlen, sofern nicht etwas anderes schriftlich verein-
bart ist. Maßgebend für das Datum der Zahlung ist der Eingang beim 
Lieferer. Schecks gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Leistet der 
Besteller bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden Beträge ab dem 
Tag der Fälligkeit mit 5% p. a. zu verzinsen; die Geltendmachung 
höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des Verzugs bleibt 
unberührt. 
 
(4) Der Lieferer ist berechtigt, Zahlungen jeweils auf ältere fällige und 
offene Forderungen anzurechnen. Sind über den Forderungsbetrag 
hinaus bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Lieferer be-
rechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und 
zuletzt auf die Hauptforderung anzurechnen. 
 
(5) Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Bestellers oder die 
Zurückbehaltung von Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur 
zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind. 
 
(6) Der Lieferer ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder 
Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszu-
führen oder zu erbringen, wenn ihm nach Abschluss des Vertrages 
Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Bestellers 
wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung 
der offenen Forderungen des Lieferers durch den Besteller aus dem 
jeweiligen Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen Einzelaufträ-
gen, für die derselbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird. 
 
 
§ 4 Lieferfrist und Lieferverzug 
 
(1) Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. vom Lieferer bei An-
nahme der Bestellung angegeben. Sofern dies nicht der Fall ist, beträgt 
die Lieferfrist ca. vier (4) Wochen ab Vertragsschluss. 
 
(2) Sofern der Lieferer verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die er 
nicht zu vertreten hat, nicht einhalten kann (Nichtverfügbarkeit der 
Leistung), wird er den Besteller hierüber unverzüglich informieren und 
gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leis-
tung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, ist der Liefe-
rer berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine 
bereits erbrachte Gegenleistung des Bestellers wird unverzüglich er-
stattet. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt 
insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch einen 
Zulieferer, sofern ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen 
wurde. Die gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte sowie die 

Innovative Lösungen 
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gesetzlichen Vorschriften über die Abwicklung des Vertrags bei einem 
Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. Unmöglichkeit oder Unzumutbar-
keit der Leistung und/oder Nacherfüllung) bleiben unberührt. Unberührt 
bleiben auch die Rücktritts- und Kündigungsrechte des Bestellers 
gemäß § 7 dieser AGB. 
 
(3) Der Eintritt eines Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzli-
chen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den 
Besteller erforderlich. Gerät der Lieferer in Lieferverzug, so kann der 
Besteller pauschalierten Ersatz seines Verzugsschadens verlangen. 
Die Schadenspauschale beträgt für jede vollendete Kalenderwoche des 
Verzugs 0,5% des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch höchs-
tens 5% des Lieferwerts der verspätet gelieferten Ware. Dem Lieferer 
bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Besteller gar kein Schaden 
oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale 
entstanden ist. 
 
 
§ 5 Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug 
 
(1) Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort ist. Auf 
Verlangen und Kosten des Bestellers wird die Ware an einen anderen 
Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas 
anderes vereinbart ist, ist der Lieferer berechtigt, die Art der Versen-
dung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) 
selbst zu bestimmen. 
 
(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Ver-
schlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den 
Besteller über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des 
zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware 
sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an 
den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der 
Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Ab-
nahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. 
Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen 
Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. 
Abnahme steht es gleich, wenn der Besteller im Verzug der Annahme 
ist. 
 
(3) Kommt der Besteller in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwir-
kungshandlung oder verzögert sich die Lieferung aus anderen, vom 
Besteller zu vertretenden Gründen, so ist der Lieferer berechtigt, Ersatz 
des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen 
(z.B. Lagerkosten) zu verlangen. 
Der Nachweis eines höheren Schadens und gesetzliche Ansprüche 
(insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschä-
digung, Kündigung) bleiben unberührt. Dem Besteller bleibt der Nach-
weis gestattet, dass überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer 
Schaden als der erhobene entstanden ist. 
 
 
§ 6 Gewährleistung, Sachmängel 
 
(1) Für die Rechte des Bestellers bei Sach- und Rechtsmängeln (ein-
schließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Monta-
ge bzw. Installation oder mangelhafter Montage- bzw. Installationsanlei-
tung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit im nachfolgenden 
nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die ge-
setzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen 
Verbraucher (Lieferantenregress gemäß §§ 478, 479 BGB). 
 
(2) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung oder, soweit 
eine Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme. 
 
(3) Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine 
Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein 
Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht 
hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen 
Regelung fünf (5) Jahre ab Ablieferung (§ 438 Absatz 1 Nr. 2 BGB). 
Unberührt bleiben auch gesetzliche Sonderregelungen für dingliche 
Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 Absatz 1 Nr. 1 BGB), bei Arglist 
des Lieferers (§ 438 Absatz 3 BGB). 
 
(4) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für 
vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des 
Bestellers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die 

Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 
BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Die 
Verjährungsfristen des Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall 
unberührt. Ansonsten gelten für Schadensersatzansprüche des Bestel-
lers gemäß § 7 ausschließlich die gesetzlichen Verjährungsfristen. 
 
(5) Grundlage der Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffen-
heit der Ware getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die 
Beschaffenheit der Ware gelten alle Produktbeschreibungen, die Ge-
genstand des einzelnen Liefervertrages sind; es macht hierbei keinen 
Unterschied, ob die Produktbeschreibung vom Besteller, vom Hersteller 
oder vom Lieferer stammt. 
 
(6) Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der 
gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht 
(§ 434 Absatz 1 Satz 2 und Satz 3 BGB). Für öffentliche Äußerungen 
des Herstellers oder sonstiger Dritter (z.B. Werbeaussagen) übernimmt 
der Lieferer jedoch keine Haftung. 
 
(7) Die gelieferte Ware ist unverzüglich nach Ablieferung an den Be-
steller oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersu-
chen. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist 
dem Lieferer hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als 
unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von zwei Wochen 
erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige 
genügt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat 
der Besteller offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minder-
lieferung) innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung schriftlich anzuzei-
gen, wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der 
Anzeige genügt. Versäumt der Besteller die ordnungsgemäße Untersu-
chung und/oder Mängelanzeige, ist die Haftung des Lieferers für den 
nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. Auf Verlangen des Liefe-
rers ist die beanstandete Ware frachtfrei an den Lieferer zurückzusen-
den. Bei berechtigter Mängelrüge vergütet der Lieferer die Kosten des 
günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich 
erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als dem 
Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet. 
 
(8) Bei Sachmängeln der gelieferten Ware ist der Lieferer nach seiner 
innerhalb angemessener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Nach-
besserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Im Falle des 
Fehlschlagens, d.h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung 
oder unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatz-
lieferung, kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten oder den Kauf-
preis angemessen mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht 
jedoch kein Rücktrittsrecht. 
 
(9) Bei Mängeln von Bauteilen oder Software anderer Hersteller, die der 
Lieferer aus lizenzrechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht beseiti-
gen kann, wird der Lieferer nach seiner Wahl seine Gewährleistungs-
ansprüche gegen die Hersteller und Lieferanten für Rechnung des 
Bestellers geltend machen oder an den Besteller abtreten. Gewährleis-
tungsansprüche gegen den Lieferer bestehen bei derartigen Mängeln 
unter den sonstigen Voraussetzungen und nach Maßgabe dieser All-
gemeinen Geschäftsbedingungen nur, wenn die gerichtliche Durchset-
zung der vorstehend genannten Ansprüche gegen den Hersteller und 
Lieferanten erfolglos war oder, beispielsweise aufgrund einer Insolvenz, 
aussichtslos ist. Während der Dauer des Rechtsstreits ist die Verjäh-
rung der betreffenden Gewährleistungsansprüche des Bestellers gegen 
den Lieferer gehemmt. 
 
(10) Die Gewährleistung entfällt, wenn der Besteller ohne Zustimmung 
des Lieferers den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern 
lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar 
erschwert wird. In jedem Fall hat der Besteller die durch die Änderung 
entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen. 
 
(11) Der Lieferer ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon 
abhängig zu machen, dass der Besteller den fälligen Preis bezahlt. Der 
Besteller ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel ange-
messenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. 
 
(12) Der Besteller hat dem Lieferer die zur geschuldeten Nacherfüllung 
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die bean-
standete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatz-
lieferung hat der Besteller die mangelhafte Sache nach den gesetzli-
chen Vorschriften zurückzugeben. 



 Liefer- und Vertragsbedingungen    Stand 2012-04                                                

 
griesmayr electronic GmbH 
Möschenfelder Straße 57 ♦ 85591 Vaterstetten ♦ Handelsregister München: HRB176727 ♦ Geschäftsführer: Josef Griesmayr              Seite 3 von 3 

 
(13) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materi-
alkosten, trägt der Lieferer, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt 
sich jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen des Bestellers als unbe-
rechtigt heraus, kann der Lieferer verlangen, dass der Besteller die 
hieraus entstandenen Kosten ersetzt. 
 
(14) In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit 
oder zur Abwehr unverhältnismäßiger Schäden, hat der Besteller das 
Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und vom Lieferer Ersatz der 
hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer 
derartigen Selbstvornahme ist der Lieferer unverzüglich, nach Möglich-
keit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht 
nicht, wenn der Lieferer berechtigt wäre, eine entsprechende Nacherfül-
lung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern. 
 
(15) Eine im Einzelfall mit dem Besteller vereinbarte Lieferung ge-
brauchter Gegenstände erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleis-
tung für Sachmängel. 
 
(16) Ansprüche des Bestellers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeb-
licher Aufwendungen bestehen nur nach Maßgabe von § 7 und sind im 
Übrigen ausgeschlossen. 
 
 
§  7 Sonstige Haftung 
 
(1) Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfolgenden 
Bestimmungen nichts anderes ergibt, haftet der Lieferer bei einer 
Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den 
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. 
 
(2) Auf Schadensersatz haftet der Lieferer – gleich aus welchem 
Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher 
Fahrlässigkeit haftet der Lieferer nur 
 
a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, 
 
b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
(Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Ver-
tragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist 
die Haftung des Lieferers jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 
 
(3) Die sich aus Absatz 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten 
nicht, soweit der Lieferer einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine 
Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen hat. Das glei-
che gilt für Ansprüche des Bestellers nach dem Produkthaftungsge-
setz. 
 
(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, 
kann der Besteller nur zurücktreten oder kündigen, wenn der Lieferer 
die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ein freies Kündigungsrecht des 
Bestellers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. 
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 
 
 
§ 8 Eigentumsvorbehalt 
 
(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen 
Forderungen aus dem Liefervertrag und einer laufenden Geschäftsbe-
ziehung (gesicherte Forderungen) behält sich der Lieferer das Eigen-
tum an den verkauften Waren vor. 
 

(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor voll-
ständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte 
verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Besteller hat 
den Lieferer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn und 
soweit Zugriffe Dritter auf die dem Lieferer gehörenden Waren erfolgen. 
 
(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei 
Nichtzahlung des fälligen Preises, ist der Lieferer berechtigt, nach den 
gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten oder/und die 
Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts herauszuverlangen. Das 
Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rück-
tritts; der Lieferer ist vielmehr berechtigt, lediglich die Ware herauszu-
verlangen und den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Besteller den 
fälligen Kaufpreis nicht, darf der Lieferer diese Rechte nur geltend 
machen, wenn dem Besteller zuvor erfolglos eine angemessene Frist 
zur Zahlung gesetzt wurde oder eine derartige Fristsetzung nach den 
gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. 
 
(4) Der Besteller ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden 
Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern 
und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfol-
genden Bestimmungen. 
(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, 
Vermischung oder Verbindung der Waren des Lieferers entstehenden 
Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei der Lieferer als Hersteller 
gilt. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit 
Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt der Lieferer 
Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, 
vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entste-
hende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt 
gelieferte Ware. 
(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses ent-
stehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Besteller schon jetzt 
insgesamt bzw. in Höhe eines etwaigen Miteigentumsanteils des Liefe-
rers gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an den Lieferer ab. 
Der Lieferer nimmt die Abtretung an. Die in Absatz 2 genannten Pflich-
ten des Bestellers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forde-
rungen. 
(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Besteller neben dem Liefe-
rer ermächtigt. Der Lieferer verpflichtet sich, die Forderung nicht einzu-
ziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen an den 
Lieferer nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist und kein sonstiger 
Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies aber der Fall, so 
kann der Lieferer verlangen, dass der Besteller die abgetretenen Forde-
rungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderli-
chen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und 
den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 
 
 
§ 9 Schlussbestimmungen 
 
Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken dieje-
nigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Ver-
tragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages 
und dem Zweck dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbart 
hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten. 
 
Hinweis: 
Der Besteller nimmt davon Kenntnis, dass der Lieferer Daten aus dem 
Vertragsverhältnis nach § 28 Bundesdatenschutzgesetz zum Zwecke 
der Datenverarbeitung speichert und sich das Recht vorbehält, die 
Daten, soweit für die Vertragserfüllung erforderlich, Dritten (z.B. Versi-
cherungen) zu übermitteln. 

♦

 


